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Allgemeine Wohngebiete

Geschoßflächenzahl

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse

Baugrenze

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, 

Stellplätze
Gemeinschaftsstellplätze
Garagen
Gemeinschaftsgaragen

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbe-

zum Schutz gegen schädliche Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes  

Umgrenzung der für den baulichen Nutzen 

lich mit umweltgefährdeten Stoffen belastet 

des Bebauungsplanes

z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung  
des Maßes der Nutzung innerhalb eines 

ZEICHENERKLÄRUNG

Offene Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig

WA

Straßenbegrenzungslinie

bestimmung

Verkehrsberuhigter Bereich

Stellplätze, Garagen und Gemeinschafts-

schränkungen oder für Vorkehrungen die 

vorgesehenen Flächen, deren Böden erheb-

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, Verkehrsflächen besonderer Zweck-

anlagen

sind

Baugebietes

(LPB III) Lärmpegelbereich gemäß textlicher   
Festsetzung Nr. 4  

HINWEISE
1. Schallgutachten

Grundlage für die textlichen Festsetzungen zum Immissionsschutz ist die schalltechnische Untersuchung 
zum Bebauungsplan Nr. 654 - östliche Sontumer Straße - vom 26.04.2012 des Büros Lairm Consolt GmbH.

2. Bodendenkmale
Auf die Meldepflicht bei der Entdeckung von Bodendenkmälern nach §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz 
NW wird hingewiesen. Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Stadt als Untere 
Denkmalbehörde oder das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege unverzüglich zu informieren. Bei der 
Vergabe von Ausschachtungs-, Kanalisations- und Erschließungsaufträgen sowie bei der Erteilung von 
Baugenehmigungen sollen die Bauherren bzw. die ausführenden Baufirmen auf die Meldepflicht 
hingewiesen werden.

3. Deponieabschluss
Im Plangebiet befinden sich Altablagerungen der Werksdeponie der ehemaligen Gießerei Woeste 
(Altlastennummer 7389/6), die im Sinne der Deponieverodnung (DepV) als Deponie der Klasse DK I 
einzuordnen sind. Für diese in der Plandarstellung gekennzeichneten Flächen wird in der Abstimmung mit
der zuständigen Genehmigungsbehörde ein Änderungsantrag zur Genehmigung eines geeigneten 
Deponieabschlusses gestellt. Bei Bauvorhaben oder Nutzungsänderungen auf diesen Flächen ist die 
Untere Bodenschutzbehörde (Kreis Mettmann) zu beteiligen.

4. DIN-Vorschriften
Die außerstaatlichen Regelungen (wie z.B. DIN-Normen oder sonstige Richtlinien) in der jeweils gültigen 
Fassung, auf die in den textlichen Festsetzungen Bezug genommen wird, können bei der Stadt Velbert, 
Abteilung Verbindliche Bauleitplanung und Städtebau eingesehen werden.

STADT  VELBERT

BEBAUUNGSPLAN NR.             654

- ÖSTLICHE SONTUMER STRASSE -

Gemarkung  Velbert Flur 29, 30 Maßstab 1:500

Die Plangrundlage hat den Stand vom

12. Mai 2012 und entspricht den Anforde-

rungen des § 1 der Planzeichenverordnung

vom 18. 12. 1990.

Die Festlegung der städtebaulichen

Planung ist geometrisch eindeutig.

Entwurf in der Fassung vom Juli 2013

Abteilung 3.4 Verbindliche Bauleitplanung

und Städtebau

Auf Beschluss des Umwelt- und Planungs-

ausschusses der Stadt vom 25.11.2013 und

nach ortsüblicher Bekanntmachung

am 05.12.2013 hat der Entwurf dieses

Bebauungsplanes mit Begründung

vom 02.01.2014 bis 03.02.2014 öffentlich

ausgelegen.

Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes

ist am 25. 06. 2013 vom Umwelt- und

Planungsausschuss der Stadt beschlossen

und am 16. 10. 2013 öffentlich bekanntgemacht

worden (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Der Rat der Stadt hat am 08.04.2014 diesen

Bebauungsplan als Satzung beschlossen.

Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit

dem Ratsbeschluss vom 08.04.2014 übereinstimmt

und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 der Bekannt-

machungsverordnung (BekanntmVO) NRW verfahren

worden ist.

Velbert, 07.03.2014

Velbert, 07.03.2014

Städt. Vermessungsrätin

Velbert, 17.03.2014

Der Bürgermeister

I.V.

Abteilungsleiterin

Velbert, 07.03.2014

Beigeordneter/Stadtbaurat

Velbert, 17.03.2014

Der Bürgermeister

I.V.

Beigeordneter/Stadtbaurat

Velbert, 10.04.2014

Bürgermeister

Velbert, 10.04.2014

Städt. Vermessungsrätin

Abteilung 3.4

C   Geodatenbasis Kreis Mettmann - Vermessungs- und Katasteramt

     ergänzt durch Fachgebiet IV.4.6 Vermessung der Technischen Betriebe Velbert AöR

Verbindliche Bauleitplanung und Städtebau

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung am

30.05.2014 ist dieser Bebauungsplan rechts-

verbindlich geworden (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Velbert, 04.06.2014

Der Bürgermeister

I.V.

Beigeordneter/Stadtbaurat

Bürgermeister

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I Seite 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und
weiteren Fortentwicklungen des Städtebaurechts vom 11.06.2013 (BGBl. I Seite 1548).
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Artikel 2 des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom
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1. Änderung

Vorhandene Einzelbäume

Abwasserkanal

Überdachungen

Abgrenzung von Zufahrten, Zugängen, usw.

Vorhandene Gebäude  mit Hausnummer
und Anzahl der Vollgeschosse

BESTANDSKARTIERUNG

Zaun

Hecke

Böschung

II

12

Stützmauer

ZEICHNERISCHE DARSTELLUNG

Verlängerung einer Linie

Rechter Winkel

Hilfslinie

Parallele#

Maßhilfspunkt

TEXTLICHE FESTETZUNGEN

1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1  BauGB)
Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind in den Gebieten 6 WA und 8 WA gemäß
 § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zulässig.

In den Gebieten 6 WA und 8 WA sind die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 
BauNVO nicht zulässig.

 In den allgemeinen Wohngebieten sind die nach § 4 Abs. 3 ausnahmensweise zulässigen Nutzungen nicht zulässig.

Ausnahmsweise können Flächenanteile an außerhalb des Baugrundstücks festgesetzten Gemeinschaftsanlagen im
Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB auf die Grundflächenberechnung angerechnet werden (§ 19 BauNVO i.V.m. §
21a Abs. 2 BauNVO).

Im Gebiet 8 WA darf die GRZ von 0,4 für Garagen, Stellplätze und ihre Zufahrten gemäß § 19 Abs. 4 um bis zu 50%
auf eine zulässige GRZ von insgesamt maximal 0,6 überschritten werden.

2. Stellplätze und Garagen, Nebenanlagen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Garagen, Carports und Stellplätze sind nur auf den dafür festgesetzten Flächen und innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. Im Gebiet 6 WA sind Stellplätze auch in den seitlichen Abstandsflächen zulässig.

Nebenanlagen, die der Versorgung der Baugebiete gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO dienen, sind in den Gebieten 6 WA
und 8 WA  ausnahmsweise auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

3. Anzahl der zulässigen Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
Im Gebiet 6 WA sind nicht mehr als 11 Wohnungen je Wohngebäude zulässig.

Im Gebiet 8 WA sind nicht mehr als 2 Wohnungen je Wohngebäude zulässig.

4. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB)
Zum Schutz vor Verkehrslärm sind in den mit                  gekennzeichneten Flächen  Lärmpegelbereiche nach
DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, festgesetzt. Die Festsetzungen gelten für die der der Sontumer Straße 
zugewandten Gebäudefronten. Für Seitenfronten und rückwärtige Fronten gelten um jeweils eine Stufe niedrigere 
Lärmpegelbereiche. Den genannten Lärmpegelbereichen entsprechen folgende Anforderungen an den passiven 
Schallschutz:

Zum Schutz der Nachtruhe sind in den Bereichen, wo Lärmpegelbereich III und höher gilt, für Schlaf- und 
Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf 
andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise sichergestellt werden kann.
Die schalltechnischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion (Wand, Fenster, Lüftung) müssen den Anforderungen
des jeweiligen Lärmpegelbereiches genügen.
Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der für die Außenbauteile der Gebäude gewählten 
Konstruktionen nach den Kriterien der DIN 4109 nachzuweisen.

Ausnahmsweise kann von den vorgenannten Festsetzungen abgewichen werden, wenn im Rahmen eines 
Einzelnachweises (schallschutztechnisches Gutachten) ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung 
geringere Anforderungen an den passiven Schallschutz resultieren.

5. Gestalterische Festsetzungen (§ 9 Abs. 4  BauGB i.V.m. § 86 BauO NW)
Baulich zusammenhängende Hauptbaukörper sind mit der gleichen Art und Farbgebung der Dacheindeckung und
mit der gleichen Gestaltung, Oberflächenstruktur sowie Farbgebung der Außenwände durchzuführen.

Lärmpegel- Schalldämm-Maß für Schalldämm-Maß
bereich für Aufenthalts- für Büroräume, u.a.

räume in Wohnungen in R`w res dB (A)
in R`w res dB (A)

(I) 30 -
(II) 30 30
(III) 35 30
(IV) 40 35
(V) 45 40
(VI) 50 45

K:\01_Bebauungspläne\654_1AEnd_Sontumer Straße\07_Rechtskraft\654-1AEn_Sontumer Str_Beplan_30-05-14.dwg

 11 2573699.548 5689028.183

 12 2573697.865 5689037.608

 13 2573706.862 5689036.516

 14 2573702.768 5689025.352

 15 2573700.392 5689023.460

 16 2573773.990 5689067.068

 17 2573760.311 5689093.256

 23 2573810.833    5689119.647

 24 2573770.934    5689196.031

 28 2573893.199    5689162.672

 29 2573911.516    5689127.605

 30 2573924.074    5689044.691

 56 2573786.740 5689107.062

 57 2573818.696 5689045.944

 58 2573812.887 5689120.721

 59 2573844.839 5689059.611

 60 2573839.035 5689134.379

 61 2573870.980 5689073.282

 62 2573865.182 5689148.037

 63 2573899.439    5689082.513

KOORDINATENVERZEICHNIS gem. Lagestatus 177:

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

gez. Glaubitz

gez. Glaubitz

gez. Brandner

gez. Wendenburg

gez. Wendenburg

gez. Freitag

gez. Freitag

gez. Wendenburg


